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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Yannick Shetty, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 24.Oktober 2024 unter der Nr. 44/J-NR/2024 an die Bundesministerin für Justiz eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Bewegungsmöglichkeiten und 

Sportangebote für Jugendliche und junge Erwachsene in Strafvollzug“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zur Frage 1: 

• Welche Sportangebote werden derzeit in den Justizanstalten für junge Erwachsene im 

Strafvollzug angeboten und nach welchen Kriterien werden diese Angebote 

ausgewählt? (Bitte um genaue Auflistung) 

a. Sofern vorhanden: Weshalb werden diese nicht weiter ausgebaut? 

Es werden in allen Justizanstalten und Forensisch-therapeutischen Zentren für alle 

Altersgruppen diverse Sportangebote für Insass:innen zugänglich gemacht, bei deren 

Auswahl die Gesundheit, das Wohlbefinden, der physische und psychische Ausgleich und 

die Reintegration durch Fordern des Teamgeists im Fokus stehen. 

Hierfür sind Freizeiträume mit diversen Kraft- und Ausdauergeräten auf den Abteilungen 

der Justizanstalten und Forensisch-therapeutischen Zentren ausgestattet, sodass der 
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Zugang zu sportlichen Freizeitgestaltung leichter ermöglicht wird. Darüber hinaus bestehen 

in den Justizanstalten und Forensisch-therapeutischen Zentren unter anderem 

nachfolgende Sportangebote für Insass:innen: 

Fitness im Turnsaal Rumpf- und Stützgymnastik 

Laufgruppe Nordic Walking Gruppe 

Basketball Fußball 

Badminton Volleyball 

Handball Radgruppen 

Wandern Boccia 

Quigong Yoga 

Tischtennis Darts 

Tischfußball Hip-Hop-Gruppe 

Schwimmen Taiji 

Ergometertraining Ergotherapeutisch unterstützte 
Bewegungseinheiten 

Schachgruppe  

Ein Ausbau von Sportangeboten erfolgt je nach Evaluierungsergebnissen der betreffenden 

Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne. 

Zu den Fragen 2, 3 und 5: 

• 2. Wie viele von den 28 Justizanstalten in Österreich verfügen derzeit überungeeignete 

oder sanierungsbedürftige Sportstätten bzw. befinden sich im Umbau? 

• 3. Welche Art von Sportanlagen (z.B. Fitnessräume, Sporthallen, Außenplätze) stehen 

den Insassen in den einzelnen Justizanstalten zur Verfügung? 

• 5. Gibt es Unterschiede in den Angeboten zwischen den Justizanstalten? 

a. Falls ja, welche Faktoren beeinflussen diese Unterschiede (z.B. Größe der Anstalt, 

Budget, Anzahl der Insassen,…)? (Bitte um genaue Auflistung) 

Wie zu Frage 1 bereits ausgeführt, wird in allen Einrichtungen die Möglichkeit zur 

Sportausübung angeboten. Das Angebot variiert allerdings auch aufgrund von zur 

Verfügung stehenden Flächen, Räumlichkeiten und baulichen Möglichkeiten. Die 

Sportausübung kann je nach Anstalt in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten (Sporthallen, 
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Turn- oder Sporträumen, Kraft- Fitnessräumlichkeiten) oder in Freibereichen (Sporthof, 

Sportplätzen, Funcourts oder an Outdoor-Fitnessgeräten) erfolgen. 

Zurzeit liegen keine Anträge für bauliche Erfordernisse in Bezug auf Sporteinrichtungen in 

Justizanstalten oder Forensisch-therapeutischen Zentren vor. 

Zur Frage 4: 

• Wie viele angeleitete Sporteinheiten werden in den einzelnen Justizanstalten pro 

Woche bzw. pro Monat angeboten? (Bitte um genaue Auflistung) 

Die Erhebung der Daten für eine entsprechende Auflistung würde einen unvertretbar hohen 

Verwaltungsaufwand bedingen, zumal es hierfür keine automatisationsunterstützt 

auswertbare Daten gibt. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass die Justizanstalten im Rahmen der 

regelmäßigen Ressourcen-, Ziel- und Leistungsvereinbarungsgespräche entsprechend der 

erlassmäßigen Vorgaben angewiesen werden, verpflichtende Freizeitgestaltungs-

Maßnahmen jedenfalls auch im Sportbereich anzubieten. 

 

 

i.V. Johannes Rauch 
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